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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.03.1988

Norm

B-VG Art10

B-VG Art15

Rechtssatz

Daß in der österreichischen Verfassungsordnung konkurrierende Kompetenzen nicht vorgesehen sind, schließt nicht

aus, daß ein Lebenssachverhalt unter verschiedenen, sich aus bestimmten Sachgebieten ergebenden Gesichtspunkten

zum Gegenstand mehrer gesetzlicher Regelungen gemacht wird, auch wenn sich diese auf verschiedene

kompetenzrechtliche Grundlagen stützen (VfSlg 4348, 7169, 7792).
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